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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

22.05.2012 

Geschäftszahl 

2012/04/0041 

Rechtssatz 

Zur vom Bestraften geforderten analogen Anwendung des § 31a StGB hat der Verwaltungsgerichtshof bereits 
ausgesprochen, dass in Ermangelung einer echten Gesetzeslücke eine derartige Analogie nicht geboten und der 
Gesetzgeber auch nicht gehalten ist, im Verwaltungsstrafrecht dieselben Regelungen wie im gerichtlichen 
Strafrecht vorzusehen (Hinweis E vom 24. März 2011, 2008/09/0216, mit Verweis auf das E vom 30. März 
2006, 2003/09/0014). Der Verwaltungsgerichtshof hat in dem zitierten Erkenntnis vom 30. März 2006 ferner 
festgehalten, dass das Erfordernis einer Lückenfüllung schon deshalb nicht vorliege, weil das VStG für 
nachträgliche Änderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse eines Bestraften die Regelung des § 54b Abs. 3 
VStG vorsieht. 
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